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Gegenstand Einbürgerung (2. Rechtsgang im Verfahren III 2017 192)



2

Sachverhalt:

A. E.________ (Jg. 1973) und A.________ (Jg. 1968) wohnen seit 1993 in der 
Gemeinde G.________. Sie haben zwei Söhne, F.________ (Jg. 1999) und 
H.________ (Jg. 2006), die in der Schweiz geboren sind. Am 20. März 2015 
reichte die Familie ________ bei der Gemeinde G.________ ein Gesuch um or-
dentliche Einbürgerung ein.

B. Im Sommer 2016 zog F.________ sein Einbürgerungsgesuch zurück. Am 
14. September 2017 beschloss die Einbürgerungsbehörde G.________: 

1. Das Einbürgerungsgesuch von E.________ und A.________ mit Sohn 
H.________, von Italien, wohnhaft in I.________, wird im Sinne der Erwägun-
gen abgewiesen. 

2. Die Kosten für die Beurteilung des Gesuchs betragen Fr. 5'200.00 (inkl. bereits 
abgeschlossenes Gesuch von Sohn F.________). Die Kostenvorschüsse im 
Betrag von Fr. 4'200.00 werden von diesem Betrag abgezogen. Die Gesuch-
steller haben noch Fr. 1'000.00 zu bezahlen.

(3. Rechtsmittelbelehrung). 

C. Gegen den am 28. September 2017 zugestellten Beschluss erhoben 
A.________ (Ziff. 1), E.________ (Ziff. 2) und H.________ (Ziff. 3) Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit den Anträgen:

a) Hauptanträge:

1. Es sei in Aufhebung des vorinstanzlichen Beschlusses vom 14. September 
2017 das Einbürgerungsgesuch der Ehefrau, des Ehemannes und des Sohnes 
H.________ gutzuheissen. 

2. Eventualiter sei in Aufhebung des vorinstanzlichen Beschlusses vom 14. Sep-
tember 2017 das Einbürgerungsgesuch der Ehefrau und des Sohnes 
H.________ gutzuheissen und das Einbürgerungsgesuch des Ehemannes zur 
separaten Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

3. Subeventualiter sei der vorinstanzliche Beschluss vom 14. September 2017 
aufzuheben und das Einbürgerungsgesuch der Ehefrau und des Sohnes 
H.________ einerseits sowie des Ehemannes andererseits zur separaten Neu-
beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.

b) Verfahrensanträge:

1. Die Vorinstanz sei zu verpflichten, den Beschwerdeführern die Tonbandauf-
zeichnungen der Anhörungen der Beschwerdeführer vom 22. Juni 2016 vor der 
Vorinstanz auszuhändigen. 

2. Den Beschwerdeführern sei nach Erhalt der Tonbandaufzeichnungen der Vor-
instanz im Sinne von Antrag Ziff. b.1 eine angemessene Frist von nicht weniger 
als 20 Tagen anzusetzen, um die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu ergän-
zen. 
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D. Mit VGE III 2017 192 vom 28. November 2018 beschloss das Verwaltungs-
gericht:

1. In teilweiser Gutheissung wird der angefochtene Beschluss vom 14. Septem-
ber 2017 aufgehoben, soweit damit das Einbürgerungsgesuch der Beschwer-
deführer Ziff. 2 und 3 abgelehnt wurde. Die Vorinstanz wird im Sinne der Er-
wägungen angewiesen, das Gesuch der Beschwerdeführer Ziff. 2 und 3 um 
Einbürgerung weiter zu behandeln. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewie-
sen.

2.1 Die Verfahrenskosten (Gerichtsgebühr, Kanzleikosten und Barauslagen) wer-
den auf Fr. 900.-- festgelegt und zu zwei Drittel (Fr. 600.--) der Gemeinde 
G.________ und zu einem Drittel (Fr. 300.--) dem Beschwerdeführer Ziff. 1 
auferlegt. 

2.2 Die Gemeinde G.________ hat ihr Treffnis (Fr. 600.--) innert 30 Tagen seit 
Zustellung auf das Postkonto 60-22238-6 des Verwaltungsgerichts zu bezah-
len. 

2.3 Die Beschwerdeführer haben am 24. Oktober 2017 einen Kostenvorschuss 
von Fr. 800.-- einbezahlt, wovon ihnen Fr. 500.-- zurückzuerstatten sind.

3. Den Beschwerdeführern wird zu Lasten der Gemeinde G.________ eine re-
duzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- (inkl. Barauslagen und Mwst) 
zugesprochen.

(4./5. Rechtsmittelbelehrung und Zustellung)

E. Gegen VGE III 2017 192 erhob A.________ am 9. Januar 2019 Beschwer-
de beim Bundesgericht mit dem Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichts 
und den Beschluss der Einbürgerungsbehörde G.________ betreffend sein Ein-
bürgerungsgesuch aufzuheben und dieses gutzuheissen; eventuell sei die Sache 
insoweit an das Verwaltungsgericht, subeventuell an die Einbürgerungsbehörde 
zurückzuweisen. 

F. Mit Urteil 1D_1/2019 vom 18. Dezember 2019 hiess das Bundesgericht die 
Beschwerde gut. Der Entscheid VGE III 2017 192 vom 28. November 2018 
wurde aufgehoben und die Einbürgerungsbehörde G.________ angewiesen, 
A.________ das Gemeindebürgerrecht zu erteilen. Verfahrenskosten wurden 
keine erhoben. Die Gemeinde G.________ wurde verpflichtet, A.________ für 
das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen. Das Verwal-
tungsgericht wurde angehalten, die Verlegung der Kosten und Entschädigungen 
für die vorinstanzlichen Verfahren neu festzusetzen.
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Das Verwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Mit Gutheissung der Beschwerde durch das Bundesgericht sowie Aufhe-
bung des angefochtenen VGE III 2017 192 und Anweisung an die Vorinstanz, 
dem Beschwerdeführer das Gemeindebürgerrecht zu erteilen, obsiegte der Be-
schwerdeführer. Damit haben die Beschwerdeführer Ziff. 1 bis 3 des Verfahrens 
III 2017 192 vollständig obsiegt. Diesem vollständigen Obsiegen entsprechend 
sind die Kosten und Entschädigungen des Verwaltungsgerichtsbeschwerdever-
fahrens III 2017 192 neu zu verlegen. 

2.1 Die auf Fr. 900.-- festzusetzenden Kosten (Gerichtsgebühr, Kanzleikosten 
und Barauslagen) des Verfahrens III 2017 192 werden neu vollständig der unter-
liegenden Vorinstanz auferlegt. 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens III 2017 192 hatten einen Kostenvor-
schuss von Fr. 800.-- bezahlt. Eine Teilrückzahlung gemäss VGE III 2017 192 an 
die Beschwerdeführer erfolgte bislang ebenso wenig wie die Leistung von Ver-
fahrenskosten durch die Vorinstanz.

2.2 Über die Kostenfolge des erstinstanzlichen Verfahrens hat die Vorinstanz 
zusammen mit der Erteilung des Gemeindebürgerrechts zu entscheiden.

2.3 Die unterliegende Vorinstanz hat den obsiegenden Beschwerdeführer zu 
entschädigen (§ 74 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRP; SRSZ 234.110] vom 
6.6.1974). Im Verfahren III 2017 192 vom 28. November 2018 hatten die Be-
schwerdeführer zu 2/3, die Vorinstanz zu einem Drittel obsiegt, was zur da-
maligen Entschädigungsverlegung mit einer reduzierten Parteientschädigung zu 
Gunsten der Beschwerdeführer führte. Diese wurde durch den Bundesgerichts-
entscheid aufgehoben. 

Dem bundesgerichtlichen Urteil entsprechend obsiegen die Beschwerdeführer 
des Verfahrens III 2017 192 vollständig, weshalb sie Anspruch auf die volle 
Parteientschädigung haben. Diese wird nach Massgabe der im Gebührentarif für 
Rechtsanwälte (GebTRA; SRSZ 280.411) vom 27. Januar 1975 enthaltenen 
Kriterien (siehe § 2 GebTRA: Wichtigkeit der Streitsache, Schwierigkeit, Umfang 
und Art der Arbeitsleistung, notwendiger Zeitaufwand und § 14 GebTRA: ordent-
licher Rahmen von Fr. 300.-- bis Fr. 8'400.--) ermessensweise auf Fr. 3'000.-- 
festgelegt.

3. Für das vorliegende Verfahren werden keine Kosten erhoben und keine 
Parteientschädigung zugesprochen.
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Demnach erkennt das Verwaltungsgericht:

1. Die Verfahrenskosten des Verfahrens III 2017 192 werden auf Fr. 900.-- 
festgesetzt (Gerichtsgebühr, Kanzleikosten und Barauslagen) und der Vor-
instanz auferlegt. Sie hat den Betrag innert 30 Tagen seit Zustellung auf 
das Postkonto 60-22238-6 des Verwaltungsgerichts zu bezahlen. 

Die Beschwerdeführer des Verfahrens III 2017 192 haben am 24. Oktober 
2017 einen Kostenvorschuss von Fr. 800.-- einbezahlt, der ihnen aus der 
Gerichtskasse zurückerstattet wird.

2. Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführern des Verfahrens III 2017 192 
eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.-- (inkl. Barauslagen 
und MwSt) zu leisten.

3. Die Vorinstanz wird die Kosten des erstinstanzlichen Einbürgerungsver-
fahrens im Entscheid zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts festzulegen 
haben.

4. Für das vorliegende Verfahren werden keine Kosten erhoben und keine 
Parteientschädigung zugesprochen.

5. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde*  
in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht, 1000 Lau-
sanne 14, erhoben werden (Art. 42 und 82ff. des Bundesgesetzes über das 
Bundesgericht [BGG; SR 173.110] vom 17.6.2005).

Soweit die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht 
zulässig ist, kann in derselben Rechtsschrift subsidiäre Verfassungsbe-
schwerde* erhoben und die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten 
gerügt werden (Art. 113ff. BGG). 

6. Zustellung an:

- den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers und der Beschwerdeführer 
Ziffer 2 und 3 des Verfahrens III 2017 192 (2/R)

- den Rechtsvertreter der Vorinstanz (2/R)

- und das Departement des Innern.

Schwyz, 23. Januar 2020
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Im Namen des Verwaltungsgerichts

Der Vizepräsident:

Der Gerichtsschreiber:

*Anforderungen an die Beschwerdeschrift 

Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Ru-
mantsch Grischun) abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der 
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form 
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Urkunden, auf die 
sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen 
hat; der angefochtene Entscheid ist beizulegen.

Versand: 28. Januar 2020


